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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadtverwaltung Jüterbog

Bekanntmachung der öffentlich / 
nichtöffentlichen konstituierenden Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
Sitzungstermin:   18.06.2014 
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Rathaus Sitzungssaal 
 Markt 21 
 14913 Jüterbog 
 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschluss-
fähigkeit durch das an Lebensjahren älteste Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung 

2. Beschluss über die Fortgeltung der Geschäftsordnung 
3. Bildung des Wahlausschusses und Bestimmung seiner 

Mitglieder sowie seiner/s Vorsitzenden 
4. Wahl der/ des Stadtverordnetenvorsitzenden 
5. Wahl der Stellvertreter/ -innen der/ des Stadtverordneten-

vorsitzenden 
6. Erklärung der Parteien und Wählergruppen über die Bil-

dung von Fraktionen und die Benennung der Fraktions-
vorsitzenden und deren Stellvertreter 

7.  Beschluss zur Wahlprüfungsentscheidung der Stadtver-
ordnetenversammlung 

8. Beschluss über den Vorsitz im Hauptausschuss gem. 
 § 49 (2) KVerfBbg 
9. Beschluss über die Zahl der Mitglieder des Hauptaus-

schusses 
10. Bestellung der Mitglieder des Hauptausschusses  
11.  Bestellung der Stellvertreter des Hauptausschusses 
12.  Information über die Sitzverteilung und die jeweiligen Vor-

sitze der Fraktionen in den Fachausschüssen 
 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Jüterbog 
13. Wahl der 3 Vertreter/-innen der Stadt Jüterbog und deren 

Stellvertreter/-innen in der Verbandsversammlung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

14. Wahl des/der Vertreters/-in der Stadt Jüterbog und des-
sen Stellvertreters/-in in der Verbandsversammlung des 
Wasser- und Bodenverbandes Nuthe-Nieplitz 

15. Wahl der Vertreter/-innen der Stadt Jüterbog und deren 
Stellvertreter/-innen in der Gesellschafterversammlung 
der Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog 

16. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 28.05.2014 - 
öffentlicher Teil 

17. Anfragen und Mitteilungen 
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Bekanntmachung 
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates 

Werder 
 
 
Sitzungstermin:   22.07.2014 
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Gemeinderaum Werder 
 Werder 
 Werder 13 
 14913 Jüterbog 
 
 
Tagesordnung   
öffentlicher Teil:  
 
1.   Begrüßung 
2.   Diskussion aktueller Probleme 
3.   Dorffest
4. Sonstiges 

 
Jüterbog, 03.06.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog 

Bekanntmachung 
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates 

Grüna 
 
 
Sitzungstermin:  08.07.2014 
Uhrzeit:   19:00 Uhr  
   
Sitzungsort:   Gemeinderaum Grüna 
 Grüna 
 Grüna 103 
 14913 Jüterbog 
 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
2.  Diskussion aktueller Probleme 
3.  Sonstiges 
 
 
Jüterbog, 03.06.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog 

nichtöffentlicher Teil:  
18. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 28.05.2014- 

nichtöffentlicher Teil 
19.  Anfragen und Mitteilungen 
 
 
Jüterbog, 03.06.2014 
 

 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung 
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung des 

Hauptausschusses 
 
 
Sitzungstermin:   07.07.2014 
Uhrzeit:   17:30 Uhr  
   
Sitzungsort:   Rathaus Sitzungssaal 
 Markt 21 
 14913 Jüterbog 
 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil:  
 
1.  Begrüßung 
 - Feststellung der frist- und formgerechten Einladung 
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2.  Feststellung der Tagesordnung 
3. Wahl des/ der Hauptausschussvorsitzenden und deren 

Stellvertreter/ -innen 
4.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 02.06.2014 - 

öffentlicher Teil 
5.  Einwohnerfragestunde 
6.  Anfragen und Mitteilungen 
   
 
nichtöffentlicher Teil:  
7.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 02.06.2014- 

nichtöffentlicher Teil 
8.  Geschwister-Scholl-Schule, Eichenweg 43A in 14913 

Jüterbog, Sanierung Sanitärbereich im Erdgeschoss 
und der NSHV im Trakt III, Vergabe von Elektroinstallati-
onsleistungen 

9.  Geschwister-Scholl-Schule, Eichenweg 43A in 14913 
Jüterbog, Sanierung Sanitärbereich im Erdgeschoss, 
Vergabe von Fliesenlegerarbeiten 

10. Verlängerung Stromliefervertrag für die Stadt Jüterbog 
11.  Vergabe von Reinigungs- und Küchenleistungen Kita 

Planeberg 1 - 4 
12. Verlängerung Stromliefervertrag für die Stadt Jüterbog 
13. Anfragen und Mitteilungen 
 
Jüterbog, 03.06.2014 
 
 
 
Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog 
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Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
vom 28.05.2014

Bebauungsplan Nr. 035 „Wohnpark Turmstraße“ der Stadt 
Jüterbog – Beschluss über die Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange
Beschl. Nr. 0048/2014 - einstimmig zugestimmt -

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 035 „Wohnpark 
Turmstraße“ der Stadt Jüterbog
Beschl. Nr. 0049/2014 - einstimmig zugestimmt -

Entschädigungssatzung der Stadt Jüterbog
Beschl. Nr. 0047/2014 - geändert einstimmig zugestimmt -

Beschluss zur Entwicklung der Kitabedarfe und der Standorte 
der Kindertagesstätten der Stadt Jüterbog
Beschl. Nr. 0055/2014 - mehrheitlich zugestimmt -

Beschluss des Hauptausschusses vom 
02.06.2014

Sanierung Turnhalle GT 120, Neuheimer Weg in 
14913 Jüterbog 
Vergabe von Bauarbeiten – Los 1 Bauhauptarbeiten – 
Rückbau des alten Hallenfußbodens an die Langenlipsdorfer 
Fläming Bau GmbH aus 14913 Langenlipsdorf
Beschl. Nr. 0037/2014 - einstimmig zugestimmt -

Sanierung Turnhalle GT 120, Neuheimer Weg in 
14913 Jüterbog
Vergabe von Bauarbeiten – Los 2 – Erneuerung Hallenfuß-
boden an die Firma Wagner Sportbodenbau aus 37318 Uder
Beschl. Nr. 0038/2014 - einstimmig zugestimmt -

Vergabe der Neuausstattung des Innenbereiches der Neubau 
Integrationskita Planeberg im U 3 – Bereich an die Firma 
Handwerk-Handels GmbH aus 99510 Apolda
Beschl. Nr. 0050/2014 - einstimmig zugestimmt -

Geschwister-Scholl-Schule, Eichenweg 43A in 14913 Jüter-
bog, Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss – Vergabe 
von Bauleistungen – Erneuerung von Wasser-, Abwasser-, 
Wärmeversorgungs- und Lufttechnischen Anlagen an die 
Firma Claasen Gebäudetechnik aus 14913 Jüterbog
Beschl. Nr. 0051/2014 - einstimmig zugestimmt -

Geschwister-Scholl-Schule, Eichenweg 43A in 14913 Jüter-
bog, Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss – Vergabe von 
Bauhaupt- und Trockenbauarbeiten an die Firma HB-Höhne 
Bau GmbH aus Mellnsdorf, 14913 Niedergörsdorf
Beschl. Nr. 0052/2014 - einstimmig zugestimmt -

Asphaltreparatur – Oberflächenbehandlung Luckenwalder 
Straße – Vergabe an die Firma TIMMER Straßensanierung 
aus 06895 Zahna - Elster
Beschl. Nr. 0054/2014 - einstimmig zugestimmt -

Entschädigungssatzung der Stadt Jüterbog 
 
Aufgrund der §§ 3, 28 Abs. 2 Nr. 9, 30 Abs. 4, 43 Abs. 4 und 
45 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 
(GVBI.I/13 Nr. 18) hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Jüterbog in ihrer Sitzung am 28.05.2014 folgende 
Entschädigungssatzung beschlossen: 
 
 
§ 1  Grundsätze/Geltungsbereich   

 Die Satzung regelt: 
(1) Aufwandsentschädigung und das Sitzungsgeld ehren-

amtlicher Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Jüterbog, Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsbei-
räte und sachkundiger Einwohner zur Abdeckung des mit 
dem Mandat verbundenen Aufwands. Die Aufwandsent-
schädigung setzt sich aus einer pauschalen monatlichen 
Aufwandsentschädigung und einem Sitzungsgeld zusam-
men. Den sachkundigen Einwohnern in den Ausschüssen 
wird nur das Sitzungsgeld gewährt. 

(2) Sonstige Entschädigungsleistungen (Verdienstausfall, 
Reisekostenentschädigung). 

     
§ 2  Zahlungsbestimmungen   

 Die Aufwandsentschädigung wird monatlich nachträglich 
gezahlt. Die Zahlung beginnt mit dem ersten Tag des Mo-
nats, in dem das Mandat wahrgenommen wird. Sie ent-
fällt mit Ablauf des Monats, in dem das Mandat endet. 
Nach einer Wiederwahl wird für einen Kalendermonat nur 
eine Aufwandsentschädigung gewährt. Wird ein Mandat 
für mehr als drei Monate nicht ausgeübt, so wird ab dem 
vierten Kalendermonat die Zahlung der Aufwandsent-
schädigung eingestellt. Die Fraktionsentschädigung wird 
im Monat Januar gezahlt. 

§ 3  Aufwandsentschädigung 

(1) Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung erhält 
als Aufwandsentschädigung einen monatlichen Pau-
schalbetrag in Höhe von 100,00 Euro. 

(2) Ortsvorsteher erhalten eine Aufwandsentschädigung ent-
sprechend der Einwohnerzahl in den Ortsteilen: 

 bis 500 180 Euro von 501 bis 1000 320 Euro 
(3) Mitglieder des Ortsbeirates, die nicht zugleich Ortsvorste-

her sind, erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 30 Euro. 

     
§ 4 Zusätzliche Aufwandsentschädigung 

(1)  Eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung er-
halten: 

1. der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung in 
Höhe von 350 Euro, 

2.  die Fraktionsvorsitzenden in Höhe von 100 Euro 
3. der Vorsitzende des Hauptausschusses, soweit er nicht 

hauptamtlicher Bürgermeister ist, in Höhe von 300 Euro. 
 Stehen zusätzliche Aufwandsentschädigungen nach den 

Nummern 1 bis 3 nebeneinander zu, so wird nur die hö-
here Aufwandsentschädigung gewährt. 
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(2) Einem Stellvertreter des Vorsitzenden der Stadtverordne-
tenversammlung wird für die Dauer der Vertretung 50 von 
Hundert der Aufwandsentschädigung des Vertretenden 
gewährt. Die Aufwandsentschädigung des zu Vertreten-
den wird entsprechend gekürzt. 

§ 5  Sitzungsgeld   

(1) Die Stadt Jüterbog zahlt den Mitgliedern der Stadtverord-
netenversammlung für die Teilnahme an den Sitzungen 

 - der Stadtverordnetenversammlung 
 - der Ausschüsse (nur Ausschussmitgliedern) der Stadt-

verordnetenversammlung, ein Sitzungsgeld in Höhe von 
15 Euro. 

(2) Sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an 
den Sitzungen der Ausschüsse der Stadtverordnetenver-
sammlung ein Sitzungsgeld in Höhe von 15 Euro pro Sit-
zung. 

(3) Vorsitzenden von Ausschüssen, die keine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung nach § 4 Abs. 1, ausgenommen 
nach Nummer 2 erhalten, wird für jede von ihnen geleitete 
Ausschusssitzung ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe 
von 15 Euro gezahlt. 

(4) Mitglieder der Fraktionen und durch sie benannte sach-
kundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an Sitzun-
gen, die der Vorbereitung einer Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung dienen, ein Sitzungsgeld in Höhe von 
15 Euro pro Sitzung. 

(5)  Einem Mitglied eines Gremiums nach § 4 Abs. 1, ausge-
nommen Nummer 2, wird für die Leitung der Sitzung die-
ses Gremiums ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 
15 Euro bezahlt, wenn der Vorsitzende des Gremiums an 
der Sitzungsteilnahme gehindert ist und eine Entschädi-
gung nach § 4 Abs. 2 nicht gewährt wird. 

(6) Ortsvorstehern oder ihren Stellvertretern wird für die Teil-
nahme an Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 15 Euro pro Sitzung ge-
zahlt, wenn die Teilnahme im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
erfolgt. 

(7)  Mitglieder von Ortsbeiräten erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen der Ortsbeiräte ein Sitzungsgeld in Höhe von 
15 Euro pro Sitzung. 

     
§ 6 Fraktionsentschädigung   

    Fraktionen erhalten einmal jährlich eine Zuwendung in 
Höhe von 120 Euro.  

 Zusätzlich erhalten Fraktionen je Mitglied einmal jährlich 
eine Zuwendung in Höhe von 25 Euro. 

     
§ 7 Verdienstausfall   

 Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung haben 
neben den Aufwandsentschädigungen Anspruch auf Er-
satz des Verdienstausfalles. Auch bei Nachweis eines 
Verdienstausfalles darf ein Stundensatz von 15 Euro 
nicht überschritten werden. 

§ 8 Reisekostenentschädigung   

 Für Dienstreisen ist eine Reisekostenvergütung nach 
den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes zu 
gewähren. Für Mitglieder der Stadtverordnetenversamm-
lung und Ausschüssen ist die Reisekostenstufe vorzuse-

hen, die der Hauptverwaltungsbeamte der Stadtverwal-
tung Jüterbog erhalten würde. 

     
§ 9 Inkrafttreten   
 Diese Entschädigungssatzung tritt am Tage nach der Be-

kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädi-
gungssatzung der Stadt Jüterbog vom 25.03.2009 außer 
Kraft. 

 
Jüterbog, den  
 

 
Arne Raue 
Bürgermeister 
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Stadt Jüterbog 
Wahlamt 
 
 
 

Bekanntmachung des Ergebnisses 
für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung 

und Ortsbeiräte Markendorf, Fröhden, Neuhof, Neuheim und Kloster Zinna 
am Sonntag, 25. Mai 2014 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 29.05.2014 folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt: 
 
1. Stadtverordnetenversammlung Jüterbog 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 10.749 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 4.726 
Zahl der gültigen Stimmen 13.381 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 135 
 
2. Insgesamt sind 22 Sitze (= Anzahl der im Wahlgebiet zu wählenden Vertreter) zu vergeben: 
 
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende gültige Stimmen und Sitze: 
 
 
 Name des Wahlvorschlags 

(Wahlvorschlagsträgers) 
Stimmenzahl Zahl der Sitze 

1.   Sozialdemokratische Partei Deutschlands    2.622 4 
2.   DIE LINKE    2.695 4 
3.   Christlich Demokratische Union Deutschlands    940 2 
4.   Freie Demokratische Partei    435 1 
5.   Bauernverband Teltow-Fläming    1.032 2 
6.   Aktive Wählergruppe Jüterbog    902 1 
7.   Einzelwahlvorschlag Hüttner    428 1 
8.   "Für Jüterbog" - Wählergruppe    2.948 5 
9.   "Wir sind Jüterbog"  Wählergruppe    1.379 2 
 Summe: 13.381 22 
 
4. Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
 
1. Wahlvorschlag:   Sozialdemokratische Partei Deutschlands    
 

 Bewerber Anzahl der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Kubitza, Falk    580  Kubitza, Falk Dehn, Gabriele 
2.  Schröder, Gabriele    415  Schröder, Gabriele Schneider, Hanno 
3.  Neumann, Clemens    61  Stohn, Erik Arndt, Jürgen 
4.  Dehn, Gabriele    213  Krüger, Marcel Dr. Böhme, Joachim 
5.  Wahren, Billy    31   Radke, Kurt 
6.  Hänsch-Goldau, Ina-Corinna    15   Rehberg, Kerstin 
7.  Arndt, Jürgen    141   Neumann, Clemens 
8.  Rehberg, Kerstin    90   Winkelmann, Uwe 
9.  Dr. Böhme, Joachim    120   Matigitt, Roland 

10.  Krüger, Marcel    221   Wahren, Billy 
11.  Stohn, Erik    357   Hänsch-Goldau, Ina-Corinna 
12.  Radke, Kurt    97   Hänsch, Paul 
13.  Schneider, Hanno    197    
14.  Winkelmann, Uwe    49    
15.  Hänsch, Paul    3    
16.  Matigitt, Roland    32    

 Zusammen: 2.622    
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2. Wahlvorschlag:   DIE LINKE    
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Böttcher, Maritta  1.858  Böttcher, Maritta Petzhold, Ilona 
2.  Gorisek, Anton 162  Gorisek, Anton Hacke, Peter 
3.  Haase, Petra    54  Podzuweit, Eberhard    Holländer, Andrè 
4.  Podzuweit, Eberhard    131  Petzhold, Philip    Maurer, Micheal 
5.  Petzhold, Ilona    100   Haase, Petra 
6.  Kutschera, Jochen    19   Harz, Marion 
7.  Harz, Marion    26   Kutschera, Jochen 
8.  Petzhold, Philip    117    
9.  Maurer, Michael    63    

10.  Holländer, Andrè    77    
11. Hacke, Peter 88    

 Zusammen 2.695    
 
 
 
3. Wahlvorschlag:   Christlich Demokratische Union Deutschlands 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Mayer, Karin  413  Mayer, Karin Göritz, Elvira 
2.  Jahn, Ekkehard 87  Günther, Jenny Jahn, Ekkehard 
3.  Günther, Jenny 210   Seehaus, Gudrun 
4.  Lehmann, Frank 48   Lehmann, Frank 
5.  Göritz, Elvira 115    
6.  Seehaus, Gudrun 67    

 Zusammen 940    
 
 
 
4. Wahlvorschlag:   Freie Demokratische Partei 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Hurtig, Manuel  23  Zygar, Marianne Jäger, Klaus-Mario 
2.  Zygar, Marianne 205   Egler, Carsten 
3.  Egler, Carsten 46   Hildebrand, Klaus 
4.  Jäger, Klaus-Mario 54   Baer, Karl-Heinz 
5.  Baer, Karl-Heinz 31   Hurtig, Manuel 
6.  Krauß, Marianne 20   Krauß, Marianne 
7.  Hildebrand, Klaus 44   Krauß, Konrad 
8.  Krauß, Konrad 12    

 Zusammen 435    
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5. Wahlvorschlag:   Bauernverband Teltow-Fläming 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Mertens, Eberhard  359  Mertens, Eberhard Klute, Siegfried 
2.  Klute, Siegfried 205  Dr. Görner, Philipp Mönnich, Norbert 
3.  Botzet, Matthias 62   Botzet, Matthias 
4.  Linek, Kerstin 34   Linek, Kerstin 
5.  Dr. Görner, Philipp 294    
6.  Mönnich, Norbert 78    

 Zusammen 1.032    
 
 
12. Wahlvorschlag:   Aktive Wählergruppe Jüterbog 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Rückert, Anette  476  Rückert, Anette Gausche, Tino 
2.  Hönicke, Jörg 81   Hönicke, Jörg 
3.  Rückert, Frank 58   Gausche, Wencke 
4.  Gausche, Wencke 59   Rückert, Frank 
5.  Gärtner, Ines 35   Belz, Heino 
6.  Belz, Heino 51   Gärtner, Ines 
7.  Gausche, Tino 89   Kaufmann, Christine 
8.  Kaufmann, Christine 24   Düsterhöft, Marion 
9.  Kirsche, Steffen 5   Kirsche, Steffen 

10.  Düsterhöft, Marion 24    
 Zusammen 902    

 
13. Einzelwahlvorschlag:   Hüttner 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Hüttner, Uwe 428  Hüttner, Uwe keine 
 
14. "Für Jüterbog" - Wählergruppe 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Dammmüler, Marco  273  Poser, Michael Meier, Bruno 
2.  Papenroth, Hendrik 149  Dammmüller, Marco Papenroth, Hendrik 
3.  Lekat, Ernst 108  Unger, Paul-Michael Kuhl, Gerd-Reiner 
4.  Theilemann, Ulrich 126  Graf, Andreas Theilemann, Ulrich 
5.  Reich, Udo 126  Schandert, Jens Reich, Udo 
6.  Unger, Paul-Michael 229   Wardaru, Rick 
7.  Schandert, Jens 163   Lekat, Ernst 
8.  Brüggemann, Gundula 91   Brüggemann, Gundula 
9.  Graf, Andreas 223   Schulze, Markus 

10.  Poser, Michael 455   Ortscheid, Susan 
11. Meier, Bruno 151   Unger, Maximilian 
12. Dienemann, Janine 34   Niendorf, Frank 
13. Unger, Maximilian 65   Römer, Marlon 
14. Ortscheid; Susan 81   Berger, Simone 



11.06.2014  Ausgabe 06/2014  23. Jahrgang  Amtsblatt für die Stadt Jüterbog 9

15. Römer, Marlon 63   Pohl, Hartmut 
16. Berger, Simone 56   Beyer, Olaf 
17.  Schulze, Markus 82   Nebel, Enrico 
18. Wardaru, Rick 126   Dienemann, Janine 
19.  Nebel, Enrico 47    
20. Pohl, Hartmut 50    
21. Beyer, Olaf 50    
22. Kuhl, Gerd-Reiner 135    
23. Niendorf, Frank 65    

 Zusammen 2.948    
 
15. "Wir sind Jüterbog" - Wählergruppe 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Raue, Arne  798  Raue, Arne Stugk, Thomas 
2.  Müller, Stefanie 81  Struck, Alexander Müller, Stefanie 
3.  Struck, Alexander 211   Radtke, Jens 
4.  Weyandt, Kerstin 25   Walentin, Rico 
5.  Klickow, Robert 10   Tenner, Kendy 
6.  Tenner, Kendy 27   Weyandt, Kerstin 
7.  Walentin, Rico 48   Schramm, Mathias 
8.  Schramm, Mathias 24   Lehmann, Rolf 
9.  Radtke, Jens 54   Klickow, Robert 

10.  Stugk, Thomas 84    
11. Lehmann, Rolf 20    

 Zusammen 1.379    
 
 
 
Ortsbeirat Markendorf 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 255 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 140 
Zahl der gültigen Stimmen 391 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 4 
 
2. Insgesamt sind 3 Sitze (= Anzahl der im Wahlgebiet zu wählenden Vertreter) zu vergeben: 
 
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende gültige Stimmen und Sitze: 
 
 
 Name des Wahlvorschlags 

(Wahlvorschlagsträgers) 
Stimmenzahl Zahl der Sitze 

 2.   DIE LINKE    207 2 
16.  Einzelwahlvorschlag Botzet 184 1 
 Summe: 391 3 
 
4. Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
 
2. Wahlvorschlag:   DIE LINKE    
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Kühlhorn, Klaus-Dieter  207  Kühlhorn, Klaus-Dieter keine 
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16. Wahlvorschlag:   Einzelwahlvorschlag Botzet 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und 
Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Botzet, Matthias  184  Botzet, Matthias keine 
 
 
Ortsbeirat Fröhden 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 215 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 140 
Zahl der gültigen Stimmen 385 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 3 
 
2. Insgesamt sind 3 Sitze (= Anzahl der im Wahlgebiet zu wählenden Vertreter) zu vergeben: 
 
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende gültige Stimmen und Sitze: 
 
 
 Name des Wahlvorschlags 

(Wahlvorschlagsträgers) 
Stimmenzahl Zahl der Sitze 

17. Einzelwahlvorschlag Klute 259 2 
20.  Einzelwahlvorschlag Winzer 126 1 
 Summe: 385 3 
 
4. Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
 
 
17. Wahlvorschlag:   Einzelwahlvorschlag Klute 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Klute, Siegfried  259  Klute, Siegfried keine 
 
20. Wahlvorschlag:   Einzelwahlvorschlag Winzer 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Winzer, Gerald  126  Winzer, Gerald keine 
 
 
 
 
Ortsbeirat Neuhof 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 105 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 75 
Zahl der gültigen Stimmen 212 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 2 
 
2. Insgesamt sind 3 Sitze (= Anzahl der im Wahlgebiet zu wählenden Vertreter) zu vergeben: 
 
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende gültige Stimmen und Sitze: 
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 Name des Wahlvorschlags 
(Wahlvorschlagsträgers) 

Stimmenzahl Zahl der Sitze 

18. Einzelwahlvorschlag Kreibich 44 0 
19.  Einzelwahlvorschlag Rehberg 58 1 
22. WIR FÜR NEUHOF Wählergruppe 110 2 
 Summe: 212 3 
 
4. Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
 
 
19. Wahlvorschlag:   Einzelwahlvorschlag Rehberg 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und Vornamen) 
 

1.  Rehberg, Kerstin  58  Rehberg, Kerstin keine 
 
22. Wahlvorschlag:   WIR FÜR NEUHOF Wählergruppe 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und 
Vornamen) 
 

1.  Meyer, Uwe  56  Meyer, Uwe  Kreibich, Bernd 
2.  Kreibich, Bernd 26  Gutjahr, Matthias  
3. Gutjahr, Matthias 28    

 Summe: 110    
 
 
Ortsbeirat Neuheim 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 243 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 133 
Zahl der gültigen Stimmen 377 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 1 
 
2. Insgesamt sind 3 Sitze (= Anzahl der im Wahlgebiet zu wählenden Vertreter) zu vergeben: 
 
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende gültige Stimmen und Sitze: 
 
 
 Name des Wahlvorschlags 

(Wahlvorschlagsträgers) 
Stimmenzahl Zahl der Sitze 

1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands    178 1 
21.  Einzelwahlvorschlag Becker 199 1 
 Summe: 377 3 
 
4. Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
 
 
1. Wahlvorschlag:   Sozialdemokratische Partei Deutschlands    
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und 
Vornamen) 
 

1.  Winkelmann, Uwe  87  Matigitt, Roland Winkelmann, Uwe 
2. Matigitt, Roland 91    

 Summe: 178    
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21. Wahlvorschlag:   Einzelwahlvorschlag Becker 
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und 
Vornamen) 
 

1.  Becker, Jacqueline  199  Becker, Jacqueline  keine 
 
Ortsbeirat Kloster Zinna 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 760 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 324 
Zahl der gültigen Stimmen 827 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 31 
 
2. Insgesamt sind 3 Sitze (= Anzahl der im Wahlgebiet zu wählenden Vertreter) zu vergeben: 
 
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende gültige Stimmen und Sitze: 
 
 
 Name des Wahlvorschlags 

(Wahlvorschlagsträgers) 
Stimmenzahl Zahl der Sitze 

1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands    827 2 
 
4. Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge 
 
 
1. Wahlvorschlag:   Sozialdemokratische Partei Deutschlands    
 

 Bewerber Anzahl 
der 
erhaltenen 
Stimmen 

 Gewählte Bewerber 
(Familien- und Vornamen) 

Ersatzpersonen 
(Familien- und 
Vornamen) 
 

1.  Schröder, Gabriele  437  Schröder, Gabriele entfällt 
2. Schneider, Hanno 390  Schneider, Hanno  

 Summe: 827    
 
 
 
Jüterbog, 28. Mai 2014 
 
 
 
J. Tolksdorf 
Wahlleiter 

 
Jüterbog, 28.05.2014 
 
 
 
Jürgen Tolksdorf 
Wahlleiter 

Bekanntmachung des Wahlleiters 
vom 14.Juni 2014 

 
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 
und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt: 
 
I.    Wahltermin und Wahlzeit für die Nachwahl der Ortsbei-

räte in den Ortsteilen Grüna und Werder 
 
 Aufgrund des BbgKWahlG finden die Nachwahlen der 

Ortsbeiräte der Ortsteile Grüna und Werder am Sonntag, 
den 14. September 2014 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt. 

 
II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen     
 
 Gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV fordere ich auf, 

die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzei-
tig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgen-
des hin: 

 
A.  Wahl der Ortsbeiräte Grüna und Werder 
 
1.  Anzahl der zu wählenden Ortsbeiratsmitglieder  
 Es sind jeweils 3 Ortsbeiratsmitglieder zu wählen. 
 
2.  Wahlkreise und Wahlvorstände 
 Das Gebiet der jeweiligen Ortsteile bildet einen Wahlkreis. 

Auf Grund § 76 Abs. 2 Pkt. 2 wird bei der Nachwahl vor den 
für die Hauptwahl gebildeten Wahlvorständen gewählt.   

 
3.  Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 
 
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie  Einzelbewer-
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berinnen  und  Einzelbewerbern  eingereicht  werden.  
Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als 
Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei 
jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die 
Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen ei-
genständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus. 

 
3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-

reicht werden.  
 Sie müssen spätestens bis zum Donnerstag, den 

10.07.2014, 12.00 Uhr, bei dem Wahlleiter der Stadt Jü-
terbog, Markt 21, Zimmer 208, 14913 Jüterbog schrift-
lich eingereicht werden. 

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen 
 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzu-

schließen, ist dem Wahlleiter für  die  Stadt  Jüterbog  durch  
die  für  das  Wahlgebiet  zuständigen  Organe  aller  am 
Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Don-
nerstag, den 10.07.2014, 12.00 Uhr, schriftlich  anzuzei-
gen.  

 Die  Erklärung  der  an  dem  Zusammenschluss  beteiligten  
Gruppierungen  muss  bei Parteien oder politischen Ver-
einigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet  zuständigen  Vorstands,  darunter  der  oder  
dem  Vorsitzenden  oder  einer Stellvertreterin  oder  einem  
Stellvertreter,  bei  Wählergruppen  von  der  oder  dem 
Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
sein. 

 
5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahl-

vorschlag 
   
 Eine  Partei,  politische  Vereinigung,  Wählergruppen,  Lis-

tenvereinigung  oder Einzelbewerberinnen  /  Einzelbewer-
ber  können  nur  einen  wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag für das gesamte Wahlgebiet einreichen. 

 
6. Inhalt der Wahlvorschläge 
 
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der  Anlage 

5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht wer-
den. Sie müssen enthalten 

 
a)   den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder  die 

Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staats-
angehörigkeit und die Anschrift  einer jeden Bewerberin 
und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge, 

 
b)   als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Verei-

nigung den vollständigen Namen der einreichenden Partei 
oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung  verwendet,  auch  diese;  der  im  Wahlvor-
schlag  angegebene Name  der  Partei  oder  politischen  
Vereinigung  muss  mit  dem  Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt, 

 
c)   als  Wahlvorschlag  einer  Wählergruppe  den  Namen  

der  einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe 
handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dür-

fen nicht den Namen von Parteien oder politischen Vereini-
gungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten, 

 
d)   als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen 

der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen 
und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen anzugeben, 

 
e)  den Namen des Wahlgebietes. 
 
6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin 

oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbezoge-
ner Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt  4 Bewerbe-
rinnen und Bewerber enthalten. 

 
6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Te-

lekommunikationsanschluss der Vertrauensperson und 
der  stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder ein Be-
werber benannt werden. Soweit gesetzlich  nichts  anderes  
bestimmt  ist,  sind  nur  die  Vertrauensperson  und  die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzuge-
ben und entgegenzunehmen. 

 
6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-

einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder 
dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag ei-
ner Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung 
ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten 
Partei, politischen  Vereinigung  und  Wählergruppe  ent-
sprechend  unterzeichnet  sein.  Der Wahlvorschlag einer 
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers muss 
von dieser oder diesem unterzeichnet sein. 

 
6.5 Wichtige Beschränkungen 
 Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 

Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenver-
sammlung Jüterbog, bzw. für die Wahl der Ortsbeiräte der 
jeweiligen Ortsteile benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht 
Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen 
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 

oder Bewerber 
 
7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem 

Wahlvorschlag einer Partei, politischen  Vereinigung,  
Wählergruppe  oder  Listenvereinigung  ist  an  folgende 
Voraussetzungen geknüpft: 

 
a)  Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 

BbgKWahlG  wählbar sein. 
 
b)   Die  Bewerberin  oder  der    Bewerber  muss  durch  

eine  Versammlung  zur Aufstellung  der  Bewerberin-
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nen  und  Bewerber  gemäß  §  33  BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8). 

 
c) Die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  muss  der  Be-

nennung  auf  dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. 
Die Zustimmung ist nach dem Muster der Anlage  7a  zu  
§  32  Absatz  5  Nummer  1  BbgKWahlV  abzugeben.  
Wird  der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat 
die Bewerberin oder der Bewerber in  der  Zustimmungs-
erklärung  zudem  ihre  oder  seine  Parteimitgliedschaften 
anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist. 

 Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gel-
ten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber. 

 
7.2 Zur Wählbarkeit 
 
7.2.1  Wählbarkeit von Deutschen 
  Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 

eutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundge-
setzes, die 

 -  am 14.September 2014 das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben und   

 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 

 -  gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen 
ist oder 

 -  infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter  nicht besitzt. 

 
7.2.2  Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unions-

bürgern Gemäß  §  11  Absatz  1  BbgKWahlG  sind  wähl-
bar  auch  alle  Staatsangehörigen  anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Estland, Finnland, Frankreich,  Griechenland,  Irland,  Itali-
en,  Kroatien,  Lettland,  Litauen,  Luxemburg,  Malta, Nie-
derlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repub-
lik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland sowie Republik Zypern), die 

 -  am 14.September 2014 das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben und 

 -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er 

 -  gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen 
ist oder 

 -  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt oder 

 -  infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallent-
scheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit 
nicht besitzt. 

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 
2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Be-
werberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. 

 

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der  An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre 
Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind. 

 
8.   Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber ge-

mäß § 33 BbgKWahlG 
 
8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder po-

litischen Vereinigung und ihre Reihenfolge  müssen  in  
einer  Versammlung  der  zum  Zeitpunkt  ihres  Zusam-
mentritts  im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in gehei-
mer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederver-
sammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in gehei-
mer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Dele-
giertenversammlung).  

 
8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-

biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch  die  für  die  Wahl  zum  Kreistag  des  Land-
kreises  Teltow  Fläming  wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
bestimmt werden. 

 
8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergrup-

pe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer  Versammlung  
der  zum  Zeitpunkt  ihres  Zusammentritts  im  gesam-
ten  Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wäh-
lergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wäh-
lergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres  Zusammentritts  im  
gesamten  Wahlgebiet  wahlberechtigten  Anhängerin-
nen  und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerver-
sammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung 
bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen 
und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in  geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenver-
sammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für 
mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen entspre-
chend. 

 
8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-

gung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsa-
men Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in gehei-
mer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß. 

 
8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerin-

nen und Anhänger oder Delegierten von dem  zuständigen  
Vorstand  der  Partei  oder  politischen  Vereinigung  oder  
d er  oder  dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe 
mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln 
oder durch öffentliche Ankündigung zu laden. 
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8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist  für  die  gehei-
me  Wahl  der  Bewerberinnen  und  Bewerber  sowie  der  
Delegierten  für die Delegiertenversammlung  vorschlags-
berechtigt.  Den  Bewerberinnen  und  Bewerbern  ist 
Gelegenheit  zu  geben,  sich  und  ihr  Programm  der  
Versammlung  in  angemessener  Zeit vorzustellen. In der 
Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen. 

 
8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach 
dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 
BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufü-
gen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl 
der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen  und  Anhän-
ger  oder  Delegierten  sowie  das  Ergebnis  der  geheimen  
Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der 
Leiter der Versammlung und zwei von der Versamm-
lung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an 
Eides statt zu versichern, dass  die  gesetzlichen  Mindest-
anforderungen  an  eine  demokratische  Aufstellung  der 
Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 Bbg-
KWahlG beachtet worden sind.  

9. Unterstützungsunterschriften 
 
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsun-

terschriften 
 
9.1.1  Wahlvorschläge von Parteien und politischen Ver-

einigungen, die am 9. September 2013 aufgrund  eines  
zurechenbaren  Wahlvorschlags  im  17.  Deutschen  Bun-
destag  oder  im  5. Landtag Brandenburg durch min-
destens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg ge-
wählten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises 
Teltow Fläming durch mindestens eine Kreistagsabgeord-
nete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Stadtverordnetenversammlung Jüterbog durch 
mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens 
einen Stadtverordneten seit der letzten  Wahl  ununterbro-
chen  vertreten  sind,  sind  von  dem  Erfordernis  von 
Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.1.2  Wahlvorschläge  von  Wählergruppen,  die  am  9.  

September  2013  aufgrund  eines zurechenbaren  Wahl-
vorschlags  im  Kreistag  des  Landkreises  Teltow-
Fläming  durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Stadtverordnetenversammlung Jüterbog durch 
mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens 
einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbro-
chen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit. 

 
9.1.3  Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 

ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.  

9.1.4  Wahlvorschläge  von  Einzelbewerberinnen  und 
Einzelbewerbern, die   am  9. September 2013 aufgrund 
eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkrei-
ses Teltow - Fläming oder in der Stadtverordnetenver-
sammlung Jüterbog vertreten sind, sind von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2 Wichtige Hinweise 
 
9.2.1  Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Verei-

nigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer 
Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder 
der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind 
im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags 
mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von im Wahl-
gebiet wahlberechtigten Personen, beizufügen. 

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 
der wahlberechtigten Person  ist  spätestens bis zum 
Mittwoch, den 09.07.2014, 16 Uhr,

 bei der Wahlbehörde, Stadtverwaltung Jüterbog
 Einwohnermeldeamt (Raum 107), Markt 21  14913 Jüter-

bog zu leisten. 
 
 Die Unterstützungsunterschrift  kann auch bei einer eh-

renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der  

  Wahlbehörde Stadtverwaltung Jüterbog 
  Einwohnermeldeamt (Raum 107), Markt 21, 
  14913 Jüterbog spätestens bis zum  
  Mittwoch, den 09.07.2014, 16 Uhr, vorzulegen. 
     
 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 

auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen  amtli-
chen  Formblättern  für  Unterschriftenlisten  nach  dem  
Muster  der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgK-
WahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbrin-
gen: 

 
9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 

Wahlvorschlagsträgers sofort bei der 
  Wahlbehörde, Stadtverwaltung Jüterbog 
  Einwohnermeldeamt (Raum 107), Markt 21  
  14913 Jüterbog aufgelegt.  
 
 Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 

Anschrift einer jeden Bewerberin und eines  jeden  Be-
werbers  in  erkennbarer  Reihenfolge  anzugeben.  
Daneben  ist  beim Wahlvorschlag  einer  Partei,  poli-
tischen  Vereinigung,  Wählergruppe  oder Listenver-
einigung deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese, anzugeben.  Außerdem hat 
der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu 
bestätigen, dass die Bewerberinnen  und  Bewerber  sowie  
ihre  Reihenfolge  gemäß  §  33  BbgKWahlG  bestimmt 
worden sind, oder eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim  Wahlvorschlag einer 
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Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, so-
fern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteilig-
ten Gruppierungen anzugeben. 

 Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben. Auf  Anforderung  des  Wahlvor-
schlagsträgers  werde  ich  unter  den  vorgenannten 
Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags  bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister 
im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder bei einer 
anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben. 

 
9.2.4 Wahlvorschläge  von  Parteien,  politischen  Vereinigun-

gen,  Wählergruppen  oder  Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge  nach  §  33  BbgKWahlG  
unterzeichnet  werden.  Vorher  geleistete Unterstützungs-
unterschriften sind ungültig. 

 
9.2.5 Eine  wahlberechtigte  Person  darf  nur  jeweils  einen  

Wahlvorschlag  für  die  Wahl  zur Stadtverordnetenver-
sammlung Jüterbog unterzeichnen. Hat eine Person für 
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag  unterzeichnet, 
so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleis teten Unter-
stützungsunterschriften ungültig. 

 
9.2.6 Die  Wahlberechtigung  muss  zum  Zeitpunkt  der  Un-

terzeichnung  gegeben  sein.  Die Unterzeichnung  des  
Wahlvorschlags  durch  die  Bewerberinnen  und  Bewerber  
selbst  ist unzulässig. 

 
9.2.7 Neben  der  Unterschrift  sind  Familien-  und  Vornen,  

Tag  der  Geburt  und  Anschrift  der unterzeichnenden  
Person  sowie  das  Datum  der  Unterschriftsleistung  an-
zugeben.  Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gül-
tiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos. 

 
9.2.8  Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-

chen Behinderung einer Hilfe bei der  Unterschriftsleistung  
bedarf,  kann  eine  Person  ihres  Vertrauens  (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde erset-
zen.  

 Der Antrag kann bis Montag, den 07.07.2014, 16 Uhr, 
schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden. 

 
9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-

zeichnerinnen und Unterzeichner, die die  Unterstützungs-
unterschrift  auf  der  von  mir  aufgelegten  oder  ausge-
gebenen Unterschriftenliste  leisten,  zu  vermerken,  dass  
sie  im  Wahlgebiet  (im  Falle  eines wahlgebietsbezoge-
nen  Wahlvorschlags)  zum  Zeitpunkt  ihrer  Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind.  

 
10. Mängelbeseitigung 
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 10.07.2014, 12 Uhr, 

können Mängel, die sich auf die  Zahl  und  Reihenfolge  
der  Bewerberinnen  und  Bewerber  beziehen,  nicht  mehr 
behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht 

mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die Be-
werberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, 
dass ihre  oder  seine  Identität  nicht  feststeht.  Sonstige  
Mängel,  die  die  Gültigkeit  der Wahlvorschläge  berühren,  
können  bis  zu  der  Entscheidung  über  die  Zulassung  
der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden. 

      
11. Zulassung der Wahlvorschläge 
 Der Wahlausschuss beschließt am 17.07.2014 18:30 Uhr 

im Sitzungssaal in öffentlicher Sitzung über die Zulassung 
der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen. 

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
  Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-

chen Vordrucke werden von mir beschafft und können bei 
mir angefordert werden. 

 

Jürgen Tolksdorf 
Der Wahlleiter der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung 
über die Sitzung des Wahlausschusses der 

Stadt Jüterbog 
 
zur Entscheidung über die Zulassung der eingereichten 
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbeiräte Grüna und 
Werder am 14.09.2014  
 
Die Sitzung des Wahlausschusses zur Entscheidung über die 
Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge gemäß § 37 
Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz und § 38 Branden-
burgische Kommunalwahlverordnung findet  
 
 am  17.07.2014  
 um  18.30 Uhr  
 im  Rathaus, Markt 21, 14913 Jüterbog 
 im   Sitzungssaal  
 
statt. 
 
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffent-
licher Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der 
Wahlleiter/Die Wahlleiterin ist befugt, Personen, die die Ruhe 
und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum zu verweisen (§ 
4 Abs. 1 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung). 
 
Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem 
Wahlleiter/der Wahlleiterin mindestens zwei weitere Mitglie-
der anwesend sind (§ 16 Abs. 3 Brandenburgisches 
Kommunalwahlgesetz). 
 
Jüterbog, 03.06.2014 
 
 
 
Jürgen Tolksdorf 
Wahlleiter 
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Dank an alle Wahlhelfer 

Dank Ihrer Unterstützung hat Jüterbog den Wahlsonntag 
ohne Probleme absolviert. 

In Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Kommu-
nalwahl am 25.05.2014 machte es sich erforderlich, Bürger 
der Stadt Jüterbog zur Mitarbeit in den Wahlvorständen zu 
gewinnen. Am Wahltag waren in den Jüterboger  Wahlloka-
len, im Briefwahlvorstand und im Wahlausschuss etwa 170 
fleißige Wahlhelfer im Einsatz. Viele von Ihnen sind bewährte 
Kräfte, andere haben zum ersten Mal bei einer Wahl geholfen.  

Die Besetzung der Wahlvorstände erfolgte überwiegend 
durch Mitarbeiter der Verwaltung und der Einrichtungen der 
Stadtverwaltung Jüterbog, sowie durch Mitglieder der in der 
Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien 
und durch Bürger, die sich bereit erklärten, am Wahltag 
mitzuhelfen.  

Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Wahlhelfern recht 
herzlich bedanken die mit ihrer hervorragenden Arbeit diese 
organisatorische Herausforderung gemeistert haben. 

Ein Dank auch an die Einrichtungen, Firmen und Unterneh-
men, die in Ihren Objekten Räume als Wahllokal zur Verfü-
gung gestellt haben. 

Über eine Mithilfe bei der Landtagswahl am 14.09.2014 würde 
ich mich sehr freuen. 

Vielen Dank. 

 
J. Tolksdorf 
Wahlleiter 

Wahlhelfer gesucht für die Wahl des Landtages 
und der Mitglieder der Ortsbeiräte Grüna und 

Werder am 14.09.2014 
 
Für die Durchführung der Wahl am 14.09.2014 werden Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Jüterbog gesucht, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und gern aktiv in einem Wahlvor-
stand als Beisitzer tätig werden wollen.  
 
Zu den Aufgaben eines Mitgliedes im Wahlvorstand gehören 
die Prüfung der Wahlberechtigung der Wähler und die 
Auswertung der abgegebenen Stimmen. Der Einsatz der 
Wahlhelfer erfolgt nach einer Berufung durch den Wahlleiter 
in einem Wahllokal der Stadt Jüterbog.  
Die Bereitschaftserklärung soll folgende Angaben enthalten:  

Name,  
Anschrift,  
Geburtsdatum,  
telefonische Erreichbarkeit  
ggf. den Wunscheinsatzort 
und Einsatzzeit   
(vormittags: 7:30 – 13:00 Uhr + Auszählung,  
nachmittags 12:30 – 18:00 Uhr + Auszählung bzw.  
ganztags 7:30 Uhr – 18.00 Uhr + Auszählung).  

Interessierte wahlberechtigte Personen der Stadt Jüterbog 
können sich bis zum 05.08.2014 in der Stadtverwaltung 
Jüterbog, Markt 21, 14913 Jüterbog, Wahlamt, telefonisch 
unter 03372/46 31 12 oder 03372/46 31 51 bzw. per E-Mail 
unter der Adresse wahlen@jueterbog.de melden.  
 
Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit am Wahltag 
wird jedem Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld gewährt. 
 
Es wird auf § 92 Abs. 4 und 5 BbgKWahlG  - Ehrenamtliche 
Mitwirkung verwiesen.

Die Stadt Jüterbog weist auf die nachfolgen-
de Bekanntmachung des Landesamtes für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
im Amtsblatt für das Land Brandenburg am 

04.06.2014 hin

Errichtung und Betrieb von neun Windkraftan-
lagen (Windpark Altes Lager II) 

in 14913 Jüterbog 

Bekanntmachung des Landesamtes für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

vom 03. Juni 2014

Die Firma Windpark Altes Lager II GmbH & Co. KG, 
Dreekamp 5 in 26605 Aurich beantragt die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissions schutz gesetzes (BImSchG), 
neun Windkraftanlagen auf den Grund stücken in der 
Gemarkung Jüterbog, Flur 45, Flurstücke 16 und 24 sowie 
Flur 43, Flurstück 68 zu errichten und zu betreiben.

Gemäß § 1 Abs. 2 der Neunten Verordnung zur Durchführung 
des BImSchG ist für das Vorhaben die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgesehen.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und 
den Betrieb von neun Windkraftanlagen des Typs ENERCON 
E-101 mit einem Rotordurchmesser von 101 m und einer 
Nabenhöhe von 149 m auf Fertigteilbetontürmen mit je drei 
Stahlsegmenten. Die Leistung je Anlage beträgt 3,05 MWel. 
Die Inbetriebnahme der Windkraft anlagen ist im Dezember 
2014 vorgesehen.

I. Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen Unterla-
gen werden einen Monat vom 11.06.2014 bis einschließ-
lich 10.07.2014 im Landesamt für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz, Regio nalabteilung Süd, Genehmi-
gungsverfahrensstelle, Von-Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, 
Zimmer 4.27, in der Stadt Jüterbog, Bauamt, Mönchenkirch-
platz 1 in 14913 Jüterbog, in der Gemeinde Niedergörsdorf, 
Bauamt, Dorfstraße 14 f in 14913 Niedergörsdorf und in der 
Stadt Treuenbrietzen, Bauverwaltung, Großstraße 105 in 
14929 Treuenbrietzen ausge legt und kön nen dort während 
der Dienststunden von jeder mann eingesehen werden.
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II. Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der 
Einwendungsfrist vom 11.06.2014 bis einschließlich 
24.07.2014 schriftlich bei einer der vorgenannten Stellen 
erhoben werden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privat rechtlichen Titeln beruhen.

III. Erörterungstermin

Die form- und fristgerechten Einwendungen werden in einem 
Erörterungstermin am 03.09.2014 um 10:00 Uhr im Konzert-
saal des Mönchenklosters, Mönchenkirchplatz 4 in 14913 
Jüterbog erörtert. Kann die Erörterung an diesem Tag nicht 
abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den 
folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die formgerecht erhobenen Einwendungen auch 
bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden.

IV. Hinweise

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe-
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht 
werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Die 
Zustellung der Entscheidung über die Einwen dungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

V. Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom
2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) geändert worden ist.

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über das
Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl.
I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 2. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 973) geändert
worden ist.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert 
worden ist.

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Regionalabteilung Süd

Genehmigungsverfahrensstelle

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit ordne ich gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonsti-
gen öffentlichen Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und 
Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV) 
und gemäß § 12 der Hauptsatzung der Stadt Jüterbog jeweils 
in der derzeit geltenden Fassung die öffentliche Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 
035 „Wohnpark Turmstraße“ vom 28.05.2014 (Beschluss-Nr. 
0049/2014) nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch im Amtsblatt für 
die Stadt Jüterbog Nr. 6/2014 vom 11.06.2014 an (Ersatzbe-
kanntmachung). Die Satzung mit der Begründung ist dauerhaft 
zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzei-
ten im Bauamt der Stadtverwaltung Jüterbog bereitzuhalten. 

Jüterbog, den 02.06.2014

Arne Raue 
Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Öffentliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 

035 „Wohnpark Turmstraße“

Die Stadtverordnetenversammlung Jüterbog hat mit 
Beschluss vom 28.05.2014 (Beschluss-Nr. 0049/2014) den 
Bebauungsplan Nr. 035 „Wohnpark Turmstraße“ als Satzung 
beschlossen und die beigefügte Begründung gebilligt.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gegeben. Mit der Bekannt-
machung im Amtsblatt für die Stadt Jüterbog tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft. 

Einsichtnahme
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung zu jedermanns 
Einsicht bei der Stadtverwaltung Jüterbog bereitgehalten. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Ort:   Bauamt der Stadtverwaltung Jüterbog
   Erdgeschoss, Raum 104
   Mönchenkirchplatz 1
   14913 Jüterbog
 
Zeiten:  Montag  9 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr
  Dienstag  9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr
  Donnerstag  9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Information: Herr Schulze, Zimmer 104
  Tel.: 033 72 - 463 369
  E-Mail: Bauamt@jueterbog.de

Internet: Ergänzend wird der Bebauungsplan mit der 
  Begründung als Datei zum kostenlosen 
  Herunterladen auf der Internetseite der Stadt 
  Jüterbog www.jueterbog.de unter 
  „Für Bürger/Bauen und Wohnen“ zur Verfü-
  gung gestellt. 
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Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 035 
„Wohnpark Turmstraße“ der Stadt Jüterbog hat eine Größe 
von ca. 1,1 ha und ist in der nachfolgenden Karte dargestellt. 
Das Plangebiet wird wie folgt abgegrenzt: 
im Norden von der Straße Fuchsberge,
im Osten von den westlichen Grenzen der Flurstücke 
   141 und 146 der Flur 39,
im Süden von der südlichen Grenze der Siedlungs- 

  straße und den nördlichen Grenzen der Flur-
   stücke 200 und 603 der Flur 39 und
im Westen  von der Turmstraße

Hinweise
a) Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-

schriften nach § 215 BauGB
 Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemein-
de unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind.

b)  Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie des 
Absatzes 4 BauGB:

 Sind durch die Satzung die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten, kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres in 
dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.

c)  § 3 Absatz 4 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) Ist eine Satzung unter Verletzung von 
landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber 
der Gemeinde unter der Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Genehmigung der Satzung verletzt worden sind. 
Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen 
Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche 
Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Be-
troffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntma-
chung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem 
Satzungsinhalt verschaffen konnten.

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
geändert worden ist. 

Jüterbog, den 02.06.2014

Arne Raue
Bürgermeister der Stadt Jüterbog
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Öffentliche Bekanntmachung 

Ladung zum Aufklärungstermin nach § 5 
Absatz 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) zum 
geplanten Flurbereinigungsverfahren Niederer 

Fläming

Es ist beabsichtigt, im Landkreis Teltow-Fläming in der 
Gemeinde Niederer Fläming in Teilen der Gemarkungen 
Gräfendorf, Nonnendorf, Reinsdorf, Riesdorf, Schlenzer, 
Sernow, Waltersdorf und Werbig ein 
Flurbereinigungsverfahren nach den 
Bestimmungen des Flurbereinigungs-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. März 1976 (BGBl. IS. 
546), zuletzt geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2794), durchzuführen.

Das voraussichtliche Verfahrensgebiet 
beträgt ca. 2.500 ha und wird wie folgt 
begrenzt:
 
Gemarkung Gräfendorf, Flur 1 (teilweise)
Gemarkung Nonnendorf, Flur 1 (teilweise)
Gemarkung Reinsdorf, Flur 1 und Flur 2 
(teilweise)
Gemarkung Riesdorf, Flur 1 (teilweise)
Gemarkung Schlenzer, Flur 3, Flur 4, Flur 
5 und Flur 6 (teilweise)
Gemarkung Sernow, Flur 3 (teilweise), Flur 
4 und Flur 5 (vollständig)
Gemarkung Waltersdorf, Flur 1, Flur 2 
und Flur 5 (teilweise)
Gemarkung Werbig, Flur 2 und Flur 3 
(teilweise), Flur 4 (vollständig), Flur 5 und 
Flur 6 (teilweise)

Es wird darauf hingewiesen, dass es 
sich hierbei um eine vorläufige Begren-
zung des Verfahrensgebietes handelt, 
die geändert werden kann, wenn der 
Zweck der Flurbereinigung dies erfor-
dert. Vor der Anordnung des Verfah-
rens sind die voraussichtlich beteiligten 
Grundstückseigentümer eingehend über 
die Größe, Ziele und den Ablauf des 
geplanten Verfahrens einschließlich der 
voraussichtlich entstehenden Kosten 
aufzuklären. 

Zur Aufklärung über das geplante 
Verfahren werden die voraussichtlich 
beteiligten Grundstückseigentümer 
und Erbbauberechtigten gemäß § 5 
Abs. 1 FlurbG in das Festzelt auf dem 
Gelände der Grundschule Werbig, 

Gräfendorfer Straße 3 in 14913 Niederer Fläming, OT 
Werbig  am

Dienstag, den 17. Juni 2014 um 19:00 Uhr
eingeladen.

Eine Gebietskarte zum vorgesehenen Verfahrensgebiet 
sowie eine Liste der voraussichtlich einbezogenen Gemar-
kungen und Flurstücke liegen in der Gemeindeverwaltung 
Niederer Fläming, Bauamt, Dorfstr. 1a, 14913 Niederer 
Fläming OT Lichterfelde zu den Sprechzeiten zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten aus.

gez. Reppmann     
Regionalteamleiterin 

Amtliche Bekanntmachungen 
anderer Stellen
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Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Jagdgenossenschaft „Jüterbog – Damm“                                         
Jüterbog ,den 16.05.2014

Jahresversammlung der JG Jüterbog Damm

Beschluss zu Top 7.4

Die Jagdpacht wird für die Jagdjahr 2013/2014 an die Mitglie-
der der Jagdgenossenschaft vollständig ausgezahlt.

gez. Herbert Lehmann  gez.  Bärbel Rosin
Jagdvorsteher   Schriftführer
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Fläming Anzeiger
Ihr Bürgermeister Arne Raue informiert:

Dank an alle Wahlhelfer, Abgeordnete 
und Ortsbeiräte

Mein Dank gilt allen ausgeschiedenen  
Stadtverordneten  und Ortsbeiräten der 
Stadt Jüterbog für Ihren  großen ehren-
amtlichen Einsatz und die geleistete 
Arbeit im Dienste der Stadt Jüterbog.

Mein Dank gilt ebenso allen Wahlhelfern, 
den ehrenamtlichen Wahlvorständen 
und besonders auch den städtischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in 
kürzester Zeit mit der Durchführung dieser 
umfangreichen Wahl befasst waren und 
diese professionell durchgeführt haben. 
Durch das große Engagement aller 
Beteiligten konnte das Wahlergebnis 
routiniert ermittelt und zügig an den 
Kreiswahlleiter übermittelt werden. Ohne 
die ausgezeichnete Unterstützung und 
Mitwirkung der ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer ist eine solche Aufgabe 

Veranstaltungen

12. - 15.06.2014  Fläming-Kulturtage
15.06.2014   Lange kulinarische Tafel auf dem 
 Markt und verkaufsoffener Sonntag 
21.06.2014   Schützenfest, Schießsportgelände 
 Damm
21.-22.06.2014 DSV-Nordisch-Aktiv-Wochenende, 
 Skate-Arena
26.06.2014                 9. Kids-Skate-Day, Skate-Arena
28.06.2014                 5. 12h Stepperbike-Rennen, 
 Skate-Arena
04.-06.07.2014 10 Jahre Skate-Arena – 04.07. Eine 
 Region rollt für Inklusion, 05.07. Arena-
 Competition, 06.07. Training & Co.
04.07.2014  Ausstellungseröffnung im Webhaus, 
 Kloster Zinna
05.07.2014   250 Jahre Kloster Zinna – Weberfest
27.07.-02.08.2014  8. Flaeming-Skate-Sommer – Inline-
 Camp für Kids, Skate-Arena
02.08.2014                Dorffest in Werder
16.08.2014                Dorffest in Neuhof
16.08.2014                Zuckertütenfest, Schlosspark

nicht durchführbar. Alle Wahlhelfer haben 
vorbildliche Arbeit geleistet.

In den nächsten Tagen werden die Risse 
in der Luckenwalder Straße von der 
Tankstelle bis zur Straße Am Reitstadion 
repariert. Diese Arbeiten sind die Voraus-
setzung für die beauftragte Oberflächen-
behandlung in diesem Bereich. Ende 
Juni wird in der Luckenwalder Straße 
von der Einmündung Fuchsberge bis 
zum Werderschen Weg eine Oberflä-
chenbehandlung durchgeführt.

In den Sommerferien  ist geplant den 
Hallenfußboden in der großen Turnhalle, 
Neuheimer Weg in Jüterbog zu erneuern. 
Die Halle erhält einen modernen Sport-
fußboden mit neuen Einbauhülsen für 
die Sportgeräte und neuer Spielfeldmar-
kierung. Damit kommt die energetische 
Sanierung der Turnhalle zum Abschluss.

Auch in der Geschwister-Scholl-Schule 
sind in den Sommerferien Bauarbei-
ten geplant. Der alte Sanitärbereich im 
Erdgeschoss der Schule wird komplett 
saniert, inklusive Sanitär- und Elektro-
installationen, sowie Fliesenleger- und 
Malerarbeiten.

Aufruf – ein Name für den neuen Spielplatz am 
Kreisbahnplatz/Weinberge

Noch bis zum 15.06.2014 werden für den neugestalteten 
Spielplatz Vorschläge für einen Namen entgegengenommen.
Bitte senden Sie Ihre Empfehlung an 
wirtschaftsfoerderung@jueterbog.de
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Informationen aus der Stadtverwaltung

Am 27.05.1994 entschlossen sich 13 
Personen durch die Initiative von unseren 
damaligen Orts-Bürgermeister Frank 
Letz den „Förderverein Kloster Zinna 
e.V.“ zu gründen. Ihnen lag die Förderung 
der Heimatpflege der heutigen Ortstei-
le von Jüterbog Kloster Zinna, Grüna, 
Neuhof und Werder sehr am Herzen. 
Bis heute wird die gemeinsame Identi-
tät der Zisterzienserdörfer gepflegt. 
Dazu gehört die Unterstützung der 
kommunalen Einrichtungen wie KITA 
und Museen, die Wiederbelebung und 
Pflege alter Traditionen und Bräuche 
und die Stärkung des Zusammenhalts 
durch gemeinsame Aktivitäten. Bereits in 
den Anfangsjahren ist es uns gelungen, 
Projekte für den Ort und die Umgebung 
zu verwirklichen. 1995 waren wir Träger 
des Projekts „Aufbau einer multimedia-
len Bild-Text-Datenbank zur Geschich-
te des Zisterzienser-Klosters Zinna“ Im 
gleichen Jahr unterstützten wir auch 
das Klosterspektakel anlässlich des 
825-jährigen Jubiläums.

1998 veranstalteten wir in Zusammenar-
beit mit dem Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Technologie des Landes 
Brandenburg eine internationale Tagung 
in Kloster Zinna zum Thema: „Zister-
zienser-Multimedia-Tourismus“ In der 
Maßnahme „Das lebendige Handwe-
bermuseum“ (1997 – 2001) konnten wir 
fünf arbeitslose Frauen aus der ehema-
ligen Plüschweberei in Kloster Zinna in 
Beschäftigung bringen. Mit Hilfe einer 
Weberin und drei Webstühlen wurden 
sie an das Handweben herangeführt.

Heute stehen die Webstühle im rekon-
struierten Haus (Webhaus) in Kloster 
Zinna. Die Inhaberin des Webcafes 
und eine Weberin im Ruhestand führen 
immer noch Schauweben für Besucher  
durch. Zur Erweiterung des kulturellen 
und touristischen Angebots in Kloster 
Zinna hat der Förderverein im Jahr 2012 
in Verbindung mit dem Ortsbeirat den 
Bau eines Backofens am Webhaus in 
Kloster Zinna mit Fördermitteln organi-
siert. Außer feststehenden Backtagen 
für die allgemeine Öffentlichkeit, werden 
auch unter dem Motto „Vom Korn zum 
Brot“ Projekttage für Schulen und Kitas 
durch die Inhaberin des Webcafes 
angeboten.
Neben den Förderprojekten führen wir 
jährlich drei feste Veranstaltungen durch.
Der erste Sonntag im Mai ist unser 
Wandertag. Zu Fuß oder per Fahrrad 
werden Ziele in der Region erkun-
det. Dabei genießen wir die herrli-
che Umgebung und erfahren viel 
Wissenswertes aus Vergangenheit und 
Gegenwart. 
1994 bis 2011 veranstalteten wir mit  
der Luckenwalder Laufgemeinschaft in 
Kloster Zinna den Wall-Lauf. 
Der Rundkurs wurde in drei verschie-
denen Altersgruppen ausgetragen. Die 
Läufer kamen aus der Region zwischen 
Kloster Zinna - Jüterbog – Berlin  und 
Potsdam. Seit 2012 trat an diese Stelle, 
jeweils  am Pfingstsamstag des Jahres 
ein Fußballturnier für Junioren mit dem 
Sportverein „Einheit Kloster Zinna“. Ein 
weiterer Höhepunkt ist die Organisation 
und Durchführung eines Kinderfestes im 

August. Auf dem Gelände von „Lineks 
Gartenfeldbahn“ bieten wir Kinderspie-
le, Hüpfburg und Bahnfahrten an. Für 
das leibliche Wohl wird natürlich auch 
gesorgt.

Gern unterstützen wir in jedem Jahr 
die Veranstaltungen des Ortes Kloster 
Zinna, wie Heimatfest  Adventsmarkt und 
Martinsumzug der KITA mit Geld oder 
Sachspenden.
Wir haben zurzeit 30 Mitglieder. Neue 
Mitglieder sind jederzeit herzlich willkom-
men. Wer Interesse hat, sich für die 
Heimatpflege der Ortsteile einzubringen, 
verbunden mit geselligen Anlässen, der 
meldet sich bitte unter 03372/404621. 
Der Vorstand des Fördervereins Kloster 
Zinna e.V. setzt sich zusammen aus:

Vorsitzender:  Dietmar Köpke
stellv. Vorsitzender: Detlef Dimde
Kassenwartin:         Elvira Entrich
Schriftführerin:         Ute Förster
Beisitzer:              Regina Guderjahn
 Doris Köpke
 Sigrid Wilke

Die Teilnahme an  Mitgliederversamm-
lungen unseres Fördervereins durch 
Interessierte Personen ist jederzeit 
möglich.
Gern nehmen wir Ihre Vorschläge und 
Anregungen an, die dazu dienen, unsere 
Vereinsarbeit weiterzuentwickeln.
Auch freuen wir uns über Impulse, die uns 
kulturell und  touristisch  voranbringen.

20 Jahre Förderverein Kloster Zinna e.V.
- Wir stellen uns vor -
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Kirchliche Nachrichten

Donnerstag, 19. Juni 2014, 
17.00 Uhr Jüterbog 
Klingende Gärten bei Frau Schelske, 
Schillerstraße 18, Peter-Michael-Seifried
Eintritt frei – Spende für die Kirchenmu-
sik St. Nikolai erbeten

Sonntag, 6. Juli 2014, 
15.00 Uhr Kirche Zellendorf, 
Festgottesdienst zur Wiedereinwei-
hung der Kirche

17.00 Uhr Abendserenade „50 Jahre 
Sauerpositiv“ 
Peter-Michael Seifried an der Orgel und 
Bläserchor Borgisdorf, 
Eintritt frei- Spende erbeten

Donnerstag, 24. Juli  2014, 
18.30 Uhr Fröhden 
Klingende Gärten bei Fam. Richter, 
Mühlenstraße 13 
Peter-Michael-Seifried
Eintritt frei – Spende für die Kirchenmu-
sik St. Nikolai erbeten

Gottesdienste und Veranstaltungen
der Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai Jüterbog

22.6.2014                     
1. So n. Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der Liebfrauenkirche 

Do 26.6.2014
Gottesdienst im Seniorenheimen: 
09.30 Uhr AWO (Krankenhaus) 10.30 Uhr Abtshof  (Johanniter) 

Fr 27.6.2014
Gottesdienst im Seniorenheimen: 
09.30 Uhr AWO Heim und 10.30 Uhr Schloßstraße 
15.00 Uhr Männerkreis im Gemeindezentrum 

 29.6.2014
Apostel Petrus 

und Paulus

15.00 Uhr Familiengottesdienst in der St. Nikolaikirche 
mit Ev. Kindergarten anschl. „Leinen los“ Sommerfest für Alt und Jung auf dem 
Johannitergelände 

Do 3.7.2014 18.00 Uhr Gemeindeabend in Markendorf 

6.7.2014
3. So n. Trinitatis 

10.00 Uhr “B 101 Gottesdienst” mit Abendmahl und Kindergottesdienst in der 
Jakobikirche Luckenwalde anschl. Gespräch und Mittags-Buffet 

Di 8.7.2014
10.00 Uhr Schulgottesdienst der Ev. Grundschule in der Liebfrauenkirche
17.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft im Gemeindezentrum 

Mi 9.7.2014 10.00 Uhr Gottesdienst mit den Jüngsten in St. Nikolai 

13.7.2014 
4. So n. Trinitatis

08.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Wein) in Jakobi
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in der St. Nikolaikirche 

20.7.2013
5. So n. Trinitatis

08.30 Uhr Gottesdienst in Markendorf 
10.00 Uhr Gottesdienst in der St. Nikolaikirche 

Do 24.7.2014 18.30 Uhr Klingende Gärten in bei Fam. Richter,  Mühlenstr. 13 Fröhden 
27.7.2014

6. So n. Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst in der St. Nikolaikirche 

Veranstaltungen in Jüterbog und der Region
Samstag, 26. Juli 2014 
19.30 Uhr Kirche Kloster Zinna 
(Südseite)  „Klingende Klosterwiese“ 
Leitung: Peter Michael Seifried 
Eintritt frei – Spende für die Kirchenmu-
sik im Kirchenkreis erbeten. 

Sonntag, 3. August 2014, 
17.00 Uhr Südkapelle, St. Nikolaikir-
che Jüterbog, Klang(t)raum St. Nikolai 
Solokonzert Isabel Schau 
Kollektebitte 10,00 Euro 

Donnerstag, 7. August 2014, 
19.00 Uhr St. Nikolaikirche Jüterbog 
Benefizkonzert Calgary Youth 
Orchestra
R. Strauss, Bach, Liszt, Beethoven
Leitung: Edmond Agopian, Music 
Director; 
Eintritt frei – Spende für das Orchester-
projekt und Restaurierung der Rühlmann 
Orgel erbeten. 

Samstag, 9. August  2014, 
18.00 Uhr Grüna 
Klingende Gärten bei Fam. Weiß 
(Grüna 4)
mit Peter-Michael-Seifried
Eintritt frei – Spende erbeten

Freitag, 29. August 2014, 19.00 Uhr St. 
Nikolaikirche Jüterbog 
18.00 Uhr Turmblasen, 
19.00 Uhr Bläserkonzert 
der sächsischen Posaunenmission, 
Ltg. Landesposaunenwart Jörg-Michael 
Schlegel, an der historischen Rühlmann 
Orgel (1908) Peter-Michael Seifried    
Eintritt frei - Spende erbeten
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Unter diesem Motto feiern Alt und Jung 
und Mittelalt zusammen am Sonntag 
den 29. Juni ab 15.00 Uhr. Es beginnt mit 
dem Familiengottesdienst in der Nikolai-
kirche, der mit den Kindern des Evange-
lischen Kindergartens gestaltet wird. Es 
geht um den Fischzug des Petrus.
Dann zieht die Festgesellschaft in 
einem maritimen Umzug auf das Gelän-
de des Johanniter-Seniorenheims und 
feiert dort in einer fröhlichen Mischung 
der Generationen weiter. Beim Kaffee-
trinken, bei Spiel und Gesang sollen 

„Tür auf , Tür zu“  
Alltag eines Gefängnisseelsorgers

„B101-Gottesdienst“ am 6. Juli 2014, 10.00 Uhr
Jakobikirche Luckenwalde

Im Gottesdienst werden wir das Heilige Abendmahl feiern. 
Es singt der Gospelchor aus Luckenwalde. Für die musika-
lische Begleitung sorgt der Posaunenchor Woltersdorf/
Jänickendorf. Es gibt auch einen Kindergottesdienst. Zum 
diesjährigen „B101-Gottesdienst“ haben wir uns wieder 
einen Gast eingeladen: Pfarrer Stefan Friedrichowicz. Er ist 
Gefängnisseelsorger in der  JVA Berlin-Tegel. Er sagte uns 
freundlicherweise zu, im Gottesdienst die Predigt zu halten 
und nach dem Gottesdienst zum Gespräch zur Verfügung 
zu stehen. Außerdem wird er einen besonderen Verkauf 
anbieten: Glasengel (Tiffany) fürs Fenster. Hersteller ist der 
erste Häftling in Deutschland, der im Gefängnis sein eigenes 
Gewerbe aufgemacht hat. Anschließend sind alle zu einem 
schönen Mittagsbuffet im Garten der Jakobikirche eingela-
den. Schön wäre es, wenn leckere Nachspeisen (Puddings, 
Kompott, Obstteller…) beigesteuert würden. 
Ein Fahrdienst nach Luckenwalde wird organisiert. 
Bitte im Gemeindebüro melden unter 03372/432509. 

Brücken zwischen Jung und Alt geschla-
gen werden. Nach einem musikalischen 
Abendgruß ist evtl. noch die Möglichkeit, 
gemeinsam ein WM-Spiel unter freiem 
Himmel zu schauen.
Dieses Fest ist zugleich das diesjährige 
Gemeindefest. Wir bräuchten zahlrei-
che Helfer: Zum Kuchenbacken, zum 
Einräumen am Vormittag (10.00 Uhr), 
zum Abräumen hinterher, zum Helfen bei 
der Kaffeetafel und (auch ganz wichtig!) 
zum Schiebedienst. Denn wir wollen 
etliche Bewohner des Seniorenheims in 

Rollstühlen mit zur Kirche nehmen.
Bitte melden Sie sich Gemeindebü-
ro oder beachten Sie die Zettel an den 
Kirchen und tragen sich ein, wo Sie 
helfen können und wollen. 

„Leinen los“ - mit diesem Ruf stechen 
Fischer und Matrosen mit einem Boot in 
See. Auch wir machen uns mit diesem 
Fest der Generationen zu neuen Ufern 
auf. 

„Leinen los!“ heißt unser Sommerfest
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Veranstaltungen in der Stadt und in der Umgebung

Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog Juni 2014
Stand 09.04.14

Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog
Kartenvorverkauf und Information: 
Stadtinformation, Tel. 03372/ 463113
www.moenchenkloster.jueterbog.de      
moenchenkloster@jueterbog.de 

Karten online unter: 
www.jueterbog.de aktueller Spielplan

bis 22.06.14 
Ausstellung „Dennewitz 1813 und 
die Folgen – 200 Jahre nach der  
Schlacht“ Führungen auf Anfrage 
(Tel. 03372/ 463113)

11. – 21. Juni  Fläming Kulturtage 
2014 (siehe Flyer)
mit verschiedenen Veranstaltungen in 
Jüterbog, Dahme, Niederer Fläming

11.06.14 20.30 Uhr  
„Von der Erfindung der Musik“, 
mittelalterliche Reigen und Weisen 
rund den Dudelsack Gruppe Spiel-
holz mit Thomas Rülicke
Klostergarten am Kulturquartier  
Mönchenkloster Jüterbog

Die nicht ganz ernst gemeinte 
Geschichte von der  Erfindung der 
Musik.

Auf verschiedensten Dudelsäcken 
und manch anderem historischen 
Instrument erklingen volkstümliche 
Melodien. 
Die drei Musiker von Spiel-Holz 
aus Seehausen, Wittenberg und 
Naumburg haben sich zusammenge-
funden um auf ihre ganz eigene Art 
historische Musik zu interpretieren. 
Spiel-Holz  steht für das Musizieren 
mit aus Holz gefertigten Instrumen-
ten und dem spielerischen Umgang 
mit der Interpretation. Sie sind nicht 
nur herzlich als Zuhörer eingeladen. 

G e r n 
g e b e n 
Ihnen die 
Mus i ke r 
auch mal 
e i n e n 
D u d e l -
sack in 
die Hand. 
L e r n e n 
Sie viel 

über die technische Entwicklung 
des Dudelsackes. Lassen Sie uns 
gemeinsam Geschichtsirrtümer 
aufklären. Lieder über die Liebe und 
derbe Texte, wie sie Handwerks-
gesellen gebrauchten, runden den 
Abend ab.

12.06.14  10.00 Uhr
Riesdorfer Wanderungen
Riesdorf und Umgebung, 10 Km/ 
4 Std. ab 5 Pers., Treffpunkt: An 
der Friedenseiche in Riesdorf, 
Rucksackverpflegung
Anmeldung: Tel. 0160-102 59 70, 
brita-flaewa@web.de

12.06.14 13.00 Uhr
Geistiges Wandern – Pilgertour 
von Dahme nach Rosenthal
Treffpunkt: Kirche, Geschwister-
Scholl-Str. 7, Dahme /M.,  
Einkehr in Pension Fege;
  19.00 Uhr 
„Das Wesen vom ich“ – Erkenne 
die Wahrheit, die Befreiung bringt.
Klosterstube, Am Kloster 1, 15936 
Dahme/ Mark Anmeldung für beides: 
Tel. 033744-61515, www.erkenntnis-
durch-yoga.de

13.06.14 13.00 Uhr
Inlineskate-Tour, „Mühlen und 
Sagen“ entlang der Dahme, Kemlitz,  
32 km, 5 Std.,  Rucksackverpflegung, 
Einkehrmöglichkeit
Treffpunkt: Quellweg 1, 15936 
Dahme/  Mark 
Anmeldung: Tel. 0176-97330440, 
marlen.hanke@googlemail.com

14.06.14 10.00 Uhr
Romantik-Runde, Schloss Wiepers-
dorf (Museum) und Umgebung, 
20 Km (Wanderung 10 km), 
6 Std., 20-30 Pers., Treffpunkt: 
Schloss Wiepersdorf, Kinder ab 6 
Jahre; Anmeldung: Tel. 0160-102 59 
70, brita-flaewa@web.de

14.06.14 10.00 Uhr
Auf Schusters Rappen zum 
Pfennigpfuhl und Wolfsstein, 9 km, 
3 Std. Dahme/ Mark und Umgebung; 
Treffpunkt: Gaststätte Fläminghexe 
in Niendorf
Anmeldung: Tel. 035451-404,
born-dahme@online.de

15.06.14 13.00 Uhr 
Entdeckungen auf dem Spitzbu-
benweg rund um Jüterbog 
Rucksackverpflegung, 
Einkehrmöglichkeiten, 
Treffpunkt: Bahnhof Jüterbog
Anmeldung: Tel. 03372-442332 
(Jüterboger Land e.V.)

15.06.14 14.00 Uhr
„Mythen und Geschichten um den 
Hollerbusch“
Kräuterpädagogin Heidrun Heppe 
führt durch den Klostergarten am 
Kulturquartier Mönchenkloster Jüter-
bog, Verkostung von Produkten aus 
Holunderbeeren

15.06.14 16.00 Uhr
„Zauber einer Sommernacht“ 
Alliage Quintett; Saxophonquartett 
mit Klavier ECHO Klassik Preisträger 
mit perfekt aufeinander abgestimm-
ter Spielkultur Werke u. a. Vivaldi 
„Der Frühling“ aus den „Vier Jahres-
zeiten“, Gershwin: „Ein Amerikaner 
in Paris“, Chatschaturjan: „Säbel-
tanz“ (Kombiticket mit „Mythen und 
Geschichten…“ möglich)

15.06.14 17.00 Uhr
„Alice – Die Rückkehr ins Wunder-
land“, Schlossruine/ Dahme
Theaterloge Luckau e.V., Fantasie, 
Theater, Live-Musik, für die Familie 
(ab 8 Jahre)
Karten: Touristinformation Dahme/
Mark (im Rathaus), Tel. 035451-98120

17.06.14  18.00 Uhr
Schuljahresabschlusskonzert
der Kreismusikschule Teltow-Fläming 
Außenstelle Jüterbog
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18.06.14  20.30 Uhr
Mississippi Blues & BBQ mit Kat 
Baloun & Friends sowie Leckerem 
vom Grill open air auf dem Kloster-
hof Kulturquartier Boogie, Blues und 
Balladen bringt das Programm. Im 
Mittelpunkt des Abends steht das 
Texas Girl Kat Baloun. Sie wurde 
zunächst klassisch ausgebildet. In 
den wilden 70ern entdeckte Kat ihre 
Vorliebe für Blues. Sie lernte die 
Songs und das Mundharmonikaspiel. 
Nach Aufenthalten in San Franzisko 
und New Orleans ging Kat Baloun 
1994 nach Deutschland und sorgt 
seither mit ihrer Show europaweit 
für Furore. Am Piano erleben wir 
Amy Zapf mit dem faszinierenden 
Stil der „dritten Hand“.  Die perfekte 
Begleitung liefern die Herren Bernd 
Kuchenbecker, Martin Scheffler und  
Micha Maass.
 
Kat Baloun - Gesang, Mundhar-
monika, Amy Zapf - Piano, Martin 
Scheffler - Gitarre, Bernd Kuchen-
becker - Kontrabass, Micha Maass 
– Schlagzeug

Karten (auch im Internet www.jueter-
bog.de /aktueller Spielplan)
oder Stadtinformation Im Kulturquar-
tier, Tel. 03372/ 463113)

20.06.14 20.00 Uhr  
Oldie-Rocknacht mit QUO erstklas-
sige Status Quo Coverband aus 
Hamburg im Jüterboger Freibad; 
Vorprogramm mit „Tonfall“ und 
„Seuchenkommando“ aus Jüterbog, 
anschließend Oldie-Disco mit 
DJ Axel, Baden möglich, Gastronomie

21.06.14 17.00 Uhr
Spuren des Erlebten Ausstellung/ 
Vernissage mit musikalischer 
Umrahmung 
Christa Panzner (Malerei), Corinna 
Dahme (Keramik), Peter Panzner  
(Druckgrafik), Conrad Panzner 
(Grafik, Malerei) Einführung: Renate 
Bergerhoff (Kunsthisorikerin) Musik: 
Birgit Schindler
Ausstellung bis 20.08.14 zu den 
Öffnungszeiten der Stadtinformation

29.06.14 14.00 Uhr
„Lichtblicke“ Malerei von Jens Bogula, 
im Sonderausstellungsraum im 
Kulturquartier Mönchenkloster 
Jüterbog

Weite Landschaften in zumeist inten-
siver Farbigkeit, entdeckt zwischen 
Fläming und Ostseeküste, erwar-
ten den Besucher. Gemalt in Acryl 
auf Leinwand sind Arbeiten der 
letzten sieben Jahre zu sehen. Die 
Ausstellungseröffnung wird musika-
lisch umrahmt vom Flämingchor 
Langenlipsdorf.
Die Ausstellung ist bis zum 24.August 
zu sehen.
 
Audioguide für die Stadt Jüterbog 
und das Museum (audio-visuell)
Ausleihe an der Stadtinformation
bis 3 Std. 6,- € (Stadt), 4,- € (Museum)

Zusätze und Änderungen vorbehalten!

Zur Eröffnung der Ausstellung

SPUREN DES ERLEBTEN

Druckgrafik      

Malerei            

Keramik           

Malerei/Grafik  

Peter Panzner   

Christa Panzner         

Corinna Dahme         

Conrad Panzner 

Begrüßung: Jens Katterwe     

Einführung: Renate Bergerhoff (Kunsthistorikerin)                

Musik: Birgit Schindler          

laden wir Sie und Ihre Freunde am Samstag,
dem 21.06.2014 um 17 Uhr in die Theater-
und Konzertstätte in der Mönchenkirche
Jüterbog, Mönchenkirchplatz 4, ein.
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Bereits zum neunten Mal findet am 26. Juni 2014 in der Skate-
Arena Jüterbog der Kids-Skate-Day statt. Zur Teilnahme 
eingeladen sind alle Schüler und Lehrer aus dem Landkreis 
Teltow-Fläming.
Geübte Inline-Kids erhalten vor Ort die Chance, ihr Können, 
Motivation und Teamgeist unter Beweis zu stellen. Auf 200 
bzw. 400 Metern Streckenlänge, in der Staffel und beim 
Parcours-Zeitfahren kämpfen sie um schnelle Zeiten.
Jede Schule kann den kostenfreien Bus-Shuttle zur Arena 
nutzen.  Leihmaterial wird von der Brandenburgischen Sport-
jugend im Landesportbund Brandenburg e. V. nach Voran-
meldung wie gewohnt zur Verfügung gestellt.
Organisiert wird der Kids-Skate-Day vom Landkreis Teltow-
Fläming und dem SV Flaeming-Skate. Unterstützung gibt es 
von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam und 
vielen anderen Partnern. Sie alle freuen sich auf einen erleb-
nisreichen Tag und spannende Wettkämpfe in der Skate-
Arena Jüterbog, in der bereits Deutsche Meister und Europa-
meister ihre Runden drehten.
Der Ursprungsgedanke des Kids-Skate-Days gilt noch heute: 
das Inline-Skaten als ein wichtiges Standbein der Region den 
Kindern, Eltern und Lehrern näher zu bringen, die verschie-
denen Möglichkeiten dieses Sports aufzuzeigen, sportliche 
Fairness zu fördern und für mehr Sicherheit zu werben.
Seit dem ersten Kids-Skate-Day 2006 konnte die Starter-
zahl verdoppelt und die Anzahl der teilnehmenden Schulen 

verdreifacht werden. Für die Skate-Arena Jüterbog ist dieser 
Tag sowohl das Event mit der längsten Tradition als auch die 
teilnehmerstärkste Veranstaltung eines jeden Jahres. Der 
Kids-Skate-Day hat sich bei vielen Lehrern und Schülern als 
wesentlicher Bestandteil ihres Schulsportkalenders etabliert.
Nähere Informationen gibt es beim Landkreis Teltow-Fläming, 
Sachgebiet Tourismus, Telefon 03371 608 1342 oder  E-Mail 
flaeming-skate@teltow-flaeming.de.  Die Ausschreibung und 
Anmeldeunterlagen für den 9. Kids-Skate-Day sind auf www.
flaeming-skate.de veröffentlicht.

Kids-Skate-Day 2014
26. Juni 2014: Veranstaltung für Schulen des Landkreises in der Skate-Arena Jüterbog
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02.06.2014 
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose II“  

 SHG „Diabetiker-Jüterbog“

 Busfahrt - Mit der Kohlebahn
 durch‘s Schnaudertal
03.06.2014
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“ 
05.06.2014
09.30 Uhr BSV Vorstandssitzung
14.00 Uhr SHG 
 „Leben mit Depressionen“ 

10.06.2014
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“ 
12.06.2014
14.00 Uhr SHG 
 „Gemeinsam gegen Krebs“
16.06.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für
 Skat- und Rommèfreunde
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose II“
17.06.2014
14.00 Uhr  SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“ 
19.06.2014
10.00 Uhr BSV
 - Verkehrsteilnehmerschulung
14.00 Uhr SHG „Diabetiker-Jüterbog“

Vereine und Verbände

Veranstaltungen im Nachbarschaftsheim
Monat Juni 2014

23.06.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde
14.00 Uhr  SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose II“  
24.06.2014
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“ 
26.06.2014
14.30 Uhr Grillnachmittag der 
 Selbsthilfegruppen und 
 Besucher vom Nachbar-
 schaftsheim Jüterbog e.V. 
Ort: Schillerstraße 44
Anmeldeschluss: 19.06.2014  
Fr. Henze Tel: 03372/443788

Monat Juli 2014
01.07.2014 
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“  
03.07.2014
09.30 Uhr BSV Vorstandssitzung 
08.07.2014 
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“   
10.07.2014 
14.00 Uhr SHG 
 „Gemeinsam gegen Krebs“  
14.07.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde  
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose II“ 
15.07.2014
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“
21.07.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde
14.00 Uhr SHG 

 „Aktiv gegen Osteoporose II“
22.07.2014
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose I“ 
28.07.2014
13.15 Uhr Spielenachmittag - Treff für 
 Skat- und Rommèfreunde
14.00 Uhr SHG 
 „Aktiv gegen Osteoporose II“
29.07.2014
14.00 Uhr SHG
 „Aktiv gegen Osteoporose I“ 
31.07.2014
14.00 Uhr SHG
 „Leben mit Depressionen“
 
 SHG „Epilepsie“
 
INFO: Im August ist die Selbst-
hilfekontaktstelle „Fläming“ nur einge-
schränkt bzw. nach Absprache geöffnet.
Wir wünschen allen Selbsthilfemit-
gliedern und Besuchern eine schöne 

Sommerzeit, viel Gesundheit und 
Sonnenschein.
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, 
 Donnerstag
 9.00 - 17.00 Uhr 
Anschrift:   Schillerstraße 44  
 Tel.: 03372/443788 

Ansprechpartner: Frau Henze

Neben unseren Veranstaltungen können 
Sie auch folgende Leistungen in Anspruch 
nehmen:   
SOZIALSTATION - Ärztehaus  
03372/441144 24 h Rufbereitschaft 
Hauskrankenpflege / Pflegeversicherung

BETREUUNGSGRUPPE  
03372/443788    
für ALZHEIMERKRANKE

www.nachbarschaftsheim-jueterbog.de
E-Mail: nachbarschaftsheim@online.de
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Sonstiges

Bienen-Monitoring 2014
Bekämpfung der 

amerikanischen Faulbrut 
- Aufruf an alle Imker -

Das Land Brandenburg führt auch im Jahr 2014 wieder ein 
Monitoring durch, um rechtzeitig die Amerikanische Faulbrut 
erkennen und bekämpfen zu können.
Der Landkreis Teltow-Fläming ruft alle Imker auf, nach der 
zweiten Schleuderung (etwa in der ersten Junihälfte) 500 g 
Honig der ersten ein bis zehn Bienenvölker bzw. von allen 
weiteren zehn Völkern zusätzlich 500 g Honig zur bakterio-
logischen Untersuchung im Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt in Luckenwalde abzugeben. Es kann auch eine 
Abholung nach vorheriger Absprache erfolgen (Tel.: 03371 
6082215). Diese Untersuchung ist kostenlos.

Lebendiges Museum
Freunden des Museums des Teltow ist längst bekannt, dass 
es über eine sehr anschaulich gestaltete und informative 
naturkundliche Abteilung verfügt. Besucher erfahren viel 
Interessantes über die heimische Tierwelt.

Zwar lassen sich Tierpräparate in aller Ruhe aus nächster 
Nähe betrachten, aber es geht wohl nichts über lebendige 
Anschauung. So ist es derzeit möglich, aus dem Fenster des 
Ausstellungsraumes ein Weißstorchenpaar zu beobachten, 
das sich seit einigen Tagen genau gegenüber dem Museums-
gebäude dem Nestbau widmet.

Das ist bestimmt ein guter Anlass, dem Museum des Teltow 
in der Wünsdorfer Schulstraße 15 einen Besuch abzustatten. 
Falls Meister Adebar nicht gerade anderenorts zu tun hat, 
bietet sich ein eindrucksvoller Blick auf diesen imposanten 
Vertreter unserer heimischen Fauna.

Das Museum hat jeweils samstags und sonntags von 13 
bis 16 Uhr geöffnet. Nach telefonischer Anmeldung unter 
(033702) 66900 können gern auch andere Zeiten an anderen 
Wochentagen vereinbart werden.

Baumaßnahmen am 
Flaeming-Skate

Umfangreiche Baumaßnahmen gibt es demnächst auf dem 
RK 1 der Flaeming-Skate. Zwischen Neuhof und Kolzenburg 
wird vom Kilometer 86,8 bis zum Kilometer 91,5 die komplette 
Fahrbahnbreite erneuert. Dafür ist eine Vollsperrung erforder-
lich. Der Kolzenburger Rundkurs RK 2 ist von der Sperrung 
nicht betroffen.
Die Arbeiten beginnen voraussichtlich nach Pfingsten, damit 
die Bahn zu den Feiertagen noch voll genutzt werden kann. 
Derzeit ist geplant, dass der betreffende Abschnitt ab 10. Juni 
2014 komplett gesperrt wird. Verlaufen die Arbeiten planmä-
ßig, steht die Strecke ab August 2014 wieder zur Verfügung. 
Nutzern der Bahn wird empfohlen, bereits ab Kilometer 84 
(Abzweig Werder) die Flaeming-Skate nicht zu befahren, da 
sie sich dort sozusagen in einer „Sackgasse“ befinden. Von 
der anderen Seite ist die Strecke ab km 92 in Richtung Neuhof 
gesperrt. Dies wird vor Ort auch so ausgeschildert. Auf der 
Baustelle selbst ist kein Durchkommen möglich. Die Komplett-
sanierung des betreffenden Abschnittes ist eine umfangreiche 
Baumaßnahme, die nur bei gutem Wetter und entsprechen-
den Temperaturen möglich ist. Deshalb muss sie zwingend 
während der warmen Jahreszeit erfolgen.
Alle Nutzer der Flaeming-Skate werden um Verständnis für die 
zeitweiligen Einschränkungen gebeten. Ihnen stehen rund 225 
weitere Kilometer fürs Fahrvergnügen auf Rollen und Rädern 
zur Verfügung.
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Jugendamt erhebt Gebühren
Beurkundungen und Beglaubigungen ab sofort nicht mehr 

kostenfrei - Ermäßigung auf Antrag möglich

Am 28.04.2014 hat der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming 
eine Gebührensatzung für Beurkundungen und Beglaubigungen des 
Jugendamtes beschlossen. Die Gebührensatzung ist im Amtsblatt 
des Landkreises Teltow-Fläming 16/2014 vom 30.04.2014 veröffent-
licht und auf der Homepage des Landkreises in der Rubrik „Kreis-
recht“ einzusehen. Danach wird für jeden Urkundensatz eine Gebühr 
von 30 Euro erhoben. Zusätzliche Beglaubigungen und Abschriften, 
Auszüge oder Ablichtungen kosten 10 Euro und Abschriften 5 Euro 
je Seite. Die Gebühr wird mit dem Ausfertigen der Urkunde fällig und 
muss sofort bezahlt werden. Mit der Gebührenhöhe schließt sich der 
Landkreis Teltow-Fläming der Gebührenordnung des Ministeriums 
des Innern für das Land Brandenburg an. Bezieher von Sozialleistun-
gen, BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe können einen Antrag auf 
Gebührenermäßigung stellen. Entsprechende Nachweise darüber 
müssen vorgelegt werden. Weitere Informationen zum Thema 
„Beurkundung“ gibt auf der Homepage des Landkreises www.teltow-
flaeming.de in der Rubrik „Was erledige ich wo“.

Mitteilung des Wasser- und 
Bodenverbandes Nuthe-Nieplitz

Die periodischen Unterhaltungsarbeiten (Krautungen) an den 
Gewässern im Verbandsgebiet werden gemäß dem Gewässe-
runterhaltungsplan und den Ergebnissen der Verbandsschauen 
für die 1. Unterhaltung ab Juni 2014 ausgeführt. Zuerst stehen 
die Hauptvorfluter und Systeme für die Ortsentwässerungen mit 
ihren wichtigen Funktionen für den Landschaftswasserhaushalt 
in der Bearbeitung, sofern eine zweimalige Unterhaltung erfor-
derlich ist. Entsprechend der jahreszeitlichen Bedingungen gibt 
es im August einen fließenden Arbeitsübergang zu den Gewäs-
sern, die nur einmalig unterhalten werden. Diese Arbeiten 
können sich dann bis über den Jahreswechsel erstrecken.
Soweit es zur ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung erfor-
derlich ist, haben gemäß den geltenden Vorschriften die Anlieger 
die Unterhaltungsarbeiten zu dulden. Die Unterhaltungspflichti-
gen bzw. deren Beauftragte dürfen die Grundstücke betreten 
oder befahren. Es ist zu gewährleisten, dass Hindernisse (z.B. 
Weidezäune) vor Beginn der Arbeiten zurückzunehmen sind 
(Gewässerschutzstreifen 5,00 m an Gewässern II. Ordnung 
gemäß § 84 BrbWG). 
Die Terminabstimmung mit den Landwirtschaftsbetrieben wird 
vor Beginn der Arbeiten durch den WBV bzw. deren Beauftragte 
erfolgen.

Des Weiteren führt der Wasser- und Bodenverband Nuthe-
Nieplitz bei Erfordernis abflusssichernde Maßnahmen durch 
und beseitigt auftretende Havarien.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. L. Kühne
Geschäftsführer

11. Juni 2014 in Zossen
12. Juni 2014 in Rangsdorf
13. Juni 2014 in Luckenwalde
16. Juni 2014 in Zülichendorf
17. Juni 2014 in Petkus
18. Juni 2014 in Mahlow
19. Juni 2014 in Christinendorf

20. Juni 2014 in Gebersdorf
23. Juni 2014 in Jüterbog
24. Juni 2014 in Wünsdorf
25. Juni 2014 in Löwendorf
26. Juni 2014 in Dahme
27. Juni 2014 in Blankenfelde
30. Juni 2014 in Luckenwalde

Messfahrzeuge 
Vorbehaltlich einer anders getroffenen Entscheidung werden die 
Messfahrzeuge des Landkreises an folgenden Standorten eingesetzt:
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